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Anhang C 1 

Selbsterhaltung  
UNIFIL - Logistikeinheit - Österreich 

 
1 – Voraussetzungen 

Für den Zeitraum vom 14. November 2011 bis zum 31. Mai 2013 
 
Faktoren: Umwelt: 0,60 % 
 Intensiver Einsatz: 0,80 % 
 Feindaktion / erzwungenes Zurücklassen: 3,10 % 
 

 Kategorie 
 Monatlicher Satz 

US$ 
Exkl. Faktoren 

Monatlicher Satz 
US$ 

Inkl. Faktoren 

Mannschafts
stärke 

Obergrenze 

Gesamte monatliche 
Rückvergütung 

Einschließende Faktoren 

Verpflegung - Allgemein 27,95 29,21 0 0,00 
Fernmeldewesen - HF 18,07 18,88 0 0,00 
 - Telefon 15,35 16,04 0 0,00 
 - VHF/UHF - FM 46,87 48,98 0 0,00 
Büroausstattung - Allgemein 23,00 24,03 0 0,00 
Elektrische Anlagen - Allgemein 27,79 29,04 0 0,00 
Kleinere Bau- und 
Reparaturarbeiten  

- Allgemein 17,37 18,15 0 0,00 

Kampfmittelbeseitigung - Allgemein 8,26 8,63 0 0,00 
Wäscherei & Reinigung - Allgemein 9,21 9,62 160 1.539,20 
Reinigung - Allgemein 13,82 14,44 160 2.310,40 
Zeltausrüstung - Allgemein 25,73 26,89 0 0,00 
Unterkunft - Allgemein 40,54 42,36 0 0,00 
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 0,22 0,23 0 0,00 
 - Branderkennung und Alarmierung 0,16 0,17 0 0,00 
Medizin - Grundlegende Versorgung 2,16 2,26 160 361,60 
 - Blut und Blutprodukte 2,28 2,38 0 0,00 
 - Ausschl. Zahnmedizin 2,74 2,86 0 0,00 
 - Gebiete mit hohem 

(epidemiologischem) Risiko 9,11 9,52 0 0,00 

 - Ausschl. Labor 4,54 4,74 0 0,00 
 - Stufe 1 15,70 16,41 0 0,00 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. 

Zahn u. Lab) 35,56 37,16 0 0,00 

 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 21,14 22,09 0 0,00 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 25,40 26,54 0 0,00 
Beobachtung - Allgemein 1,43 1,49 160 238,40 
 - Nachtbeobachtung 24,27 25,36 0 0,00 
 - Positionsbestimmung 5,62 5,87 0 0,00 
Identifizierung - Allgemein 1,19 1,24 0 0,00 
ABC-Abwehr - Allgemein 26,63 27,83 0 0,00 
Feldbefestigungsgüter - Allgemein 33,92 35,45 0 0,00 
Allgemeine 
Versorgungsgüter 

- Bettzeug 17,46 18,25 0 0,00 

 - Möbel  22,99 24,02 0 0,00 
 - Internetzugang 3,08 3,22 160 515,20 
 - Betreuung & Freizeit 6,73 7,03 160 1.124,80 
Besondere 
Ausrüstung/Leistung 

- Allgemein 0,00 0,00 0 0,00 

   Gesamt US$: 6.809,60 
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Anhang C 2 

Selbsterhaltung  
UNIFIL - Logistikeinheit - Österreich 

 
1 – Voraussetzungen 

Für den Zeitraum vom 1. Juni 2013 bis 30. Juni 2014 
 
Faktoren: Umwelt: 0,60 % 
 Intensiver Einsatz: 0,80 % 
 Feindaktion / erzwungenes Zurücklassen: 3,10 % 
 

 Kategorie 
 Monatlicher Satz 

US$ 
Exkl. Faktoren 

Monatlicher Satz 
US$ 

Inkl. Faktoren 

Mannschafts
stärke 

Obergrenze 

Gesamte monatliche 
Rückvergütung 

Einschließende Faktoren 

Verpflegung - Allgemein 27,95 29,21 0 0,00 
Fernmeldewesen - HF 18,07 18,88 0 0,00 
 - Telefon 15,35 16,04 0 0,00 
 - VHF/UHF - FM 46,87 48,98 0 0,00 
Büroausstattung - Allgemein 23,00 24,03 0 0,00 
Elektrische Anlagen - Allgemein 27,79 29,04 0 0,00 
Kleinere Bau- und 
Reparaturarbeiten  

- Allgemein 17,37 18,15 0 0,00 

Kampfmittelbeseitigung - Allgemein 8,26 8,63 0 0,00 
Wäscherei & Reinigung - Allgemein 9,21 9,62 174 1.673,88 
Reinigung - Allgemein 13,82 14,44 174 2.512,56 
Zeltausrüstung - Allgemein 25,73 26,89 0 0,00 
Unterkunft - Allgemein 40,54 42,36 0 0,00 
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 0,22 0,23 0 0,00 
 - Branderkennung und Alarmierung 0,16 0,17 0 0,00 
Medizin - Grundlegende Versorgung 2,16 2,26 174 393,24 
 - Blut und Blutprodukte 2,28 2,38 0 0,00 
 - Ausschl. Zahnmedizin 2,74 2,86 0 0,00 
 - Gebiete mit hohem 

(epidemiologischem) Risiko 9,11 9,52 0 0,00 

 - Ausschl. Labor 4,54 4,74 0 0,00 
 - Stufe 1 15,70 16,41 0 0,00 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. 

Zahn u. Lab) 35,56 37,16 0 0,00 

 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 21,14 22,09 0 0,00 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 25,40 26,54 0 0,00 
Beobachtung - Allgemein 1,43 1,49 174 259,26 
 - Nachtbeobachtung 24,27 25,36 0 0,00 
 - Positionsbestimmung 5,62 5,87 0 0,00 
Identifizierung - Allgemein 1,19 1,24 0 0,00 
ABC-Abwehr - Allgemein 26,63 27,83 0 0,00 
Feldbefestigungsgüter - Allgemein 33,92 35,45 0 0,00 
Allgemeine 
Versorgungsgüter 

- Bettzeug 17,46 18,25 0 0,00 

 - Möbel  22,99 24,02 0 0,00 
 - Internetzugang 3,08 3,22 174 560,26 
 - Betreuung & Freizeit 6,73 7,03 174 1.223,22 
Besondere 
Ausrüstung/Leistung 

- Allgemein 0,00 0,00 0 0,00 

   Gesamt US$: 6.622,44 
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 Anhang C 3 
Selbsterhaltung 

UNIFIL - Logistikeinheit - Österreich 
1 - Voraussetzungen 

Für den Zeitraum vom 01. Juli 2014 – 31. Mai 2016 
Faktoren : - Umwelt :                                                                                 0,60 % 

- Intensiver Einsatz :                                                   0,80 % 
- Feindaktion / erzwungenes Zurücklassen :                 3,10 % 

 

Kategorie 
 Monatlicher Satz 

US$ 
Exkl. Faktoren 

Monatlicher Satz 
US$ 

Inkl. Faktoren 

Mannschafts- 
stärke 

Obergrenze 

Gesamte monatliche 
Rückvergütung 

Einschließende Faktoren 

Verpflegung - Allgemein 28,37 29,65 0 0,00 
Fernmeldewesen - HF 17,87 18,67 0 0,00 
 - Telefon 15,40 16,09 0 0,00 
 - VHF/UHF - FM 47,15 49,27 0 0,00 
Büroausstattung - Allgemein 22,72 23,74 0 0,00 
Elektrische Anlagen - Allgemein 27,35 28,58 0 0,00 
Kleinere Bau- und 
Reparaturarbeiten 

- Allgemein 17,74 18,54 0 0,00 

Kampfmittelbeseitigung - Allgemein 8,46 8,84 0 0,00 
Wäscherei & Reinigung - Allgemein 9,40 9,82 174 1.708,68 
Reinigung - Allgemein 14,02 14,65 174 2.549,10 
Zeltausrüstung - Allgemein 26,46 27,65 0 0,00 
Unterkunft - Allgemein 41,20 43,05 0 0,00 
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 0,23 0,24 0 0,00 
 - Branderkennung und Alarmierung 0,16 0,17 0 0,00 
Medizin - Grundlegende Versorgung 2,17 2,27 174 394,98 
 - Blut und Blutprodukte 2,28 2,38 0 0,00 
 - Ausschl. Zahnmedizin 2,76 2,88 0 0,00 
 - Gebiete mit hohem 

(epidemiologischem) Risiko 
9,07 9,48 0 0,00 

 - Ausschl. Labor 4,56 4,77 0 0,00 
 - Stufe 1 16,01 16,73 0 0,00 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. 

Zahn u. Lab) 
35,77 37,38 0 0,00 

 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 21,40 22,36 0 0,00 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 25,53 26,68 0 0,00 
Beobachtung - Allgemein 1,44 1,50 174 261,00 
 - Nachtbeobachtung 24,25 25,34 0 0,00 
 - Positionsbestimmung 5,72 5,98 0 0,00 
Identifizierung - Allgemein 1,20 1,25 0 0,00 
ABC-Abwehr - Allgemein 26,77 27,97 0 0,00 
Feldbefestigungsgüter - Allgemein 34,12 35,66 0 0,00 
Allgemeine Versorgungsgüter - Bettzeug 17,69 18,49 0 0,00 
 - Möbel 23,06 24,10 0 0,00 
 - Internetzugang 3,14 3,28 174 570,72 
 - Betreuung & Freizeit 6,69 6,99 174 1.216,26 
Besondere 
Ausrüstung/Leistung 

- Allgemein 0,00 0,00 0 0,00 

   Total US$ : 6.700,74 

Änderung # 2: gibt die neuen Rückvergütungsraten wieder, die mit 1. Juli 2015 wirksam 
wurden. 
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 Anhang C 4 

Selbsterhaltung 
UNIFIL - Logistikeinheit - Österreich 

1 - Voraussetzungen 
Für den Zeitraum ab 01. Juni 2016  

Faktoren : - Umwelt :                                                                                 0,60 % 
- Intensiver Einsatz :                                                   0,80 % 
- Feindaktion / erzwungenes Zurücklassen :                 3,10 % 

 

Kategorie 
 Monatlicher Satz 

US$ 
Exkl. Faktoren 

Monatlicher Satz 
US$ 

Inkl. Faktoren 

Mannschafts- 
stärke 

Obergrenze 

Gesamte monatliche 
Rückvergütung 

Einschließende Faktoren 

Verpflegung - Allgemein 28,37 29,65 0 0,00 
Fernmeldewesen - HF 17,87 18,67 0 0,00 
 - Telefon 15,40 16,09 0 0,00 
 - VHF/UHF - FM 47,15 49,27 0 0,00 
Büroausstattung - Allgemein 22,72 23,74 0 0,00 
Elektrische Anlagen - Allgemein 27,35 28,58 0 0,00 
Kleinere Bau- und 
Reparaturarbeiten 

- Allgemein 17,74 18,54 0 0,00 

Kampfmittelbeseitigung - Allgemein 8,46 8,84 0 0,00 
Wäscherei & Reinigung - Allgemein 9,40 9,82 183 1.797,06 
Reinigung - Allgemein 14,02 14,65 183 2.680,95 
Zeltausrüstung - Allgemein 26,46 27,65 0 0,00 
Unterkunft - Allgemein 41,20 43,05 0 0,00 
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 0,23 0,24 0 0,00 
 - Branderkennung und Alarmierung 0,16 0,17 0 0,00 
Medizin - Grundlegende Versorgung 2,17 2,27 183 415,41 
 - Blut und Blutprodukte 2,28 2,38 0 0,00 
 - Ausschl. Zahnmedizin 2,76 2,88 0 0,00 
 - Gebiete mit hohem 

(epidemiologischem) Risiko 
9,07 9,48 0 0,00 

 - Ausschl. Labor 4,56 4,77 0 0,00 
 - Stufe 1 16,01 16,73 0 0,00 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. 

Zahn u. Lab) 
35,77 37,38 0 0,00 

 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 21,40 22,36 0 0,00 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 25,53 26,68 0 0,00 
Beobachtung - Allgemein 1,44 1,50 183 274,50 
 - Nachtbeobachtung 24,25 25,34 0 0,00 
 - Positionsbestimmung 5,72 5,98 0 0,00 
Identifizierung - Allgemein 1,20 1,25 0 0,00 
ABC-Abwehr - Allgemein 26,77 27,97 0 0,00 
Feldbefestigungsgüter - Allgemein 34,12 35,66 0 0,00 
Allgemeine Versorgungsgüter - Bettzeug 17,69 18,49 0 0,00 
 - Möbel 23,06 24,10 0 0,00 
 - Internetzugang 3,14 3,28 183 600,24 
 - Betreuung & Freizeit 6,69 6,99 183 1.279,17 
Besondere 
Ausrüstung/Leistung 

- Allgemein 0,00 0,00 0 0,00 

   Total US$ : 7.047,33 

Änderung # 4 : spiegelt die Erhöhung der Truppenstärke von 174 auf 183 wieder (9 
zusätzliche Feuerwehrmänner).  
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2 – Allgemeine Bestimmungen betreffend die Selbsterhaltung  
 
1. Das Kleingerät und die Verbrauchsgüter, die nach dieser Vereinbarung zur 
Verfügung gestellt werden, verbleiben im Eigentum der Regierung. 
 
2. Die Rückvergütung für Selbsterhaltung erfolgt bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Einsatzes durch einen Truppensteller oder der Beendigung der Mission 
in voller Höhe und verringert sich danach bis zum Zeitpunkt, an dem das 
Kontingentspersonal zur Gänze aus dem Missionsgebiet abgezogen ist, nach Maßgabe 
der verbleibenden tatsächlichen Truppenstärke auf 50 % der in dieser Vereinbarung 
vereinbarten Sätze. 
 
 

3 – Verifizierung und Kontrollverfahren 
 
3. Die Vereinten Nationen sind dafür zuständig, in Abstimmung mit dem 
Kontingent oder einer anderen bevollmächtigten Behörde, die durch den Truppensteller 
bezeichnet wird, sicher zu stellen, dass die durch die Regierung gestellte Ausrüstung 
den Anforderungen von UNIFIL entspricht und dass sie gemäß Anhang C dieser 
Vereinbarung bereitgestellt wird. 
 
4. Daher sind die Vereinten Nationen befugt, den Status, den Zustand und die 
Menge der gestellten Ausrüstung und Dienstleistungen zu überprüfen. Die Regierung 
bezeichnet eine Person, üblicherweise auf Grund ihrer Funktion bestimmt, die die 
verantwortliche Ansprechstelle für Angelegenheiten der Verifizierung und Kontrolle ist. 
 
5. Ein Grundsatz der Angemessenheit hat den Verifizierungsprozess zu leiten. Es 
ist zu beurteilen, ob die Regierung und die Vereinten Nationen alle angemessenen 
Maßnahmen getroffen haben, um den Geist dieser Vereinbarung zu treffen, wenn schon 
nicht den vollen Inhalt. Das Leitprinzip bei der Feststellung der Angemessenheit ist, ob 
das Material, das durch die Regierung und die Vereinten Nationen bereitzustellen ist, 
seine (militärische / operative) Aufgabe ohne zusätzliche, abgesehen von den in dieser 
Vereinbarung festgelegten, Kosten für die Regierung oder die Vereinten Nationen 
erfüllen wird. 
 
6. Das Ergebnis des Kontrollprozesses ist als Grundlage für Erörterungen auf der 
unterst möglichen Ebene zu verwenden, um die Unstimmigkeiten zu berichtigen oder 
sich für eine Korrektivmaßnahme, einschließlich der Anpassung der vereinbarten 
Eignung zur Rückvergütung, zu entscheiden. Alternativ dazu können die Parteien 
entsprechend dem Grad der Nichterfüllung der Vereinbarung versuchen, den Umfang 
der Beistellung neu auszuhandeln. Weder die Regierung noch die Vereinten Nationen 
sollen dafür bestraft werden, wenn die Vereinbarung auf Grund der Einsatzbedingungen 
im Missionsgebiet nicht erfüllt werden kann. 
 
7. Der Verifizierungsprozess für personalbezogenes Kleingerät und 
Verbrauchsgüter besteht aus den folgenden Arten von Kontrollen: 
 

A. Ankunftskontrolle: 
 
Die erste Kontrolle findet unmittelbar nach Ankunft im Missionsgebiet statt 
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und ist innerhalb eines Monats abzuschließen. Eine durch die Regierung 
ermächtigte Person hat die vereinbarte Fähigkeit zur Selbsterhaltung zu erklären 
und nachzuweisen. Gleichermaßen haben die Vereinten Nationen über die durch 
sie bereitgestellten Dienstleistungen, wie in dieser Vereinbarung festgelegt, 
Bericht zu erstatten. Sollten sich Selbsterhaltungsdienste zum Zeitpunkt, an dem 
die Vereinbarung geschlossen wird, bereits im Missionsgebiet befinden, wird die 
erste Kontrolle zu einem gemeinsam von der Mission und dem 
Kontingentskommando festgelegten Zeitpunkt durchgeführt und ist innerhalb 
eines Monats ab diesem Zeitpunkt abzuschließen. 
 
B. Einsatzkontrolle: 
 

Die Einsatzkontrollen erfolgen gemäß den Einsatzerfordernissen während 
des Aufenthalts von Einheiten im Missionsgebiet. Bereiche, in denen das 
Kontingent für die Selbsterhaltung verantwortlich ist, können hinsichtlich einer 
Beurteilung, ob die Fähigkeit zur Selbsterhaltung ausreichend und 
zufriedenstellend ist, überprüft werden. 
 
C. Andere Kontrollen und Meldewesen: 
 

Weitere durch den „Force Commander“ oder den „Director of Mission 
Support“ oder das Hauptquartier der Vereinten Nationen für notwendig erachtete 
Verifizierungen oder Kontrollen, wie das Standardmeldewesen im Einsatz, 
können durchgeführt werden. 
 
 

4 – Transport 
 
8. Kosten, die mit dem Transport von Kleingerät und Verbrauchsgütern, welche im 
Rahmen der Selbsterhaltung bereitgestellt werden, verbunden sind, werden mit einem 
Transportzuwachs von 2 % rückvergütet, der in den in Anhang C dieser Vereinbarung 
angeführten Sätzen enthalten ist. Andere Transportkosten eignen sich nicht für eine 
Rückvergütung für Transport von Gütern zur Selbsterhaltung. 
 
 

5 – Nutzungsfaktoren für die Mission 
 
9. Die Nutzungsfaktoren der Mission, wie in Anhang F dieser Vereinbarung 
beschrieben und sofern anwendbar, werden für die Rückvergütungssätze für 
Selbsterhaltung angewandt. 
 
 

6 – Verlust oder Schäden 
 
10. Für Verlust von oder Schäden an Gütern zur Selbsterhaltung besteht kein 
Anspruch auf Rückvergütung durch die Vereinten Nationen. Diese Vorfälle werden 
durch den Faktor für verschuldensunabhängige Vorfälle und den für die Mission 
genehmigten Faktor für feindselige Handlungen / erzwungenes Zurücklassen (sofern ein 
Missionsfaktor als notwendig angesehen wurde) abgedeckt, die für die 
Ersatzteilkomponente des „Wet Lease“ sowie für die Selbsterhaltungssätze angewandt 
werden. 
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Anlage 1 zu Anhang C 
 

VERTEILUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR 
SELBSTERHALTUNGSDIENSTE 

Für den Zeitraum von 11. November 2011 bis 31. Mai 2013 
Einheit: Logistikeinheit  

Gesamtsumme des Kontingentspersonals  160  
Kategorie:   
Verpflegung UN  
Fernmeldewesen - VHF/UHF-FM 
 - HF 
 - Telefon 

UN 
UN 
UN 

 

Büroausstattung UN  
Elektrische Anlagen UN  
Kleinere Bau- und Reparaturarbeiten  UN  
Kampfmittelbeseitigung UN  
Wäscherei Österreich  
Reinigung Österreich  
Zeltausrüstung nicht anwendbar  
Unterkunft UN  
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 
 - Branderkennung und Alarmierung 

UN 
UN 

 

Medizin - Grundlegende Versorgung 
 - Stufe 1 
 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Gebiete mit hohem (epidemiologischem) Risiko 
 - Blut und Blutprodukte 
 - Ausschl. Labor 
 - Ausschl. Zahnmedizin 

Österreich 
UN 
UN 

nicht anwendbar 
nicht anwendbar 
nicht anwendbar 

UN 
nicht anwendbar 

UN 

 
 

Beobachtung - Allgemein 
 - Nachtbeobachtung 
 - Positionsbestimmung 

Österreich 
UN 
UN 

 

Identifizierung UN  
ABC-Abwehr nicht anwendbar  
Feldbefestigungsgüter UN  
Allgemeine Versorgungsgüter 
 - Bettzeug 
 - Möbel 
 - Internetzugang 
 - Betreuung & Freizeit 

 
UN 
UN 

Österreich 
Österreich 

 
 

Besondere Ausrüstung nicht anwendbar  
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Anlage 1 zu Anhang C 
 

VERTEILUNG DER ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR 
SELBSTERHALTUNGSDIENSTE 

Für den Zeitraum ab 1. Juli 2008 
Einheit: Logistikeinheit  

Gesamtsumme des Kontingentspersonals  174  
Kategorie:   
Verpflegung UN  
Fernmeldewesen - VHF/UHF-FM 
 - HF 
 - Telefon 

UN 
UN 
UN 

 

Büroausstattung UN  
Elektrische Anlagen UN  
Kleinere Bau- und Reparaturarbeiten  UN  
Kampfmittelbeseitigung UN  
Wäscherei Österreich  
Reinigung Österreich  
Zeltausrüstung nicht anwendbar  
Unterkunft UN  
Brandbekämpfung - allgemeine Brandbekämpfung 
 - Branderkennung und Alarmierung 

UN 
UN 

 

Medizin - Grundlegende Versorgung 
 - Stufe 1 
 - Stufe 2 (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Stufe 3 (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Stufen 2 u. 3 zusammen (einschl. Zahn u. Lab) 
 - Gebiete mit hohem (epidemiologischem) Risiko 
 - Blut und Blutprodukte 
 - Ausschl. Labor 
 - Ausschl. Zahnmedizin 

Österreich 
UN 
UN 

nicht anwendbar 
nicht anwendbar 
nicht anwendbar 

UN 
nicht anwendbar 

UN 

 
 

Beobachtung - Allgemein 
 - Nachtbeobachtung 
 - Positionsbestimmung 

Österreich 
UN 
UN 

 

Identifizierung UN  
ABC-Abwehr nicht anwendbar  
Feldbefestigungsgüter UN  
Allgemeine Versorgungsgüter 
 - Bettzeug 
 - Möbel 
 - Internetzugang 
 - Betreuung & Freizeit 

 
UN 
UN 

Österreich 
Österreich 

 
 

Besondere Ausrüstung nicht anwendbar  
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Anlage 2 zu Anhang C 
 

Liste der Gegenstände, welche vom Truppen- bzw. Polizeisteller im Rahmen der Subkategorien 
der Selbsterhaltung „Betreuung & Freizeit“ und „Internetzugang“ bereitgestellt werden 

 
Land: Österreich 
Logistikeinheit 

 
Betreuung & Freizeit 

 
Betreuungseinrichtungen sollten für alle Truppen des Kontingents verfügbar sein, im Hauptquartier 
und für dislozierte Einheiten bzw. Sub-Einheiten. 
 
Betreuungseinrichtungen sollten jedenfalls, aber nicht nur, über die folgenden Gegenstände verfügen:  
 
Ausrüstung Gegenstand Anzahl Anmerkungen 

Ausrüstung für Audio/visuelle 
Unterhaltung 

DVD 182  

Videorekorder   

Fernseher 5  

Computer und Computerspiele 5 Playstation 

Fitnessgeräte Freie Gewichte 1000kg  

Trainingsgeräte 11  

Mannschaftssportgeräte Fußball 5  

American Football   

Basketball 2  

Individuelles Sportgerät Tennis 20 Schläger 

Tischtennis 1  

Badminton 5 Schläger 

Handball 2  

Bibliothek Bücher 80  

Zeitschriften   

Brettspiele   

Andere Ausrüstung 
(abhängig von der Kultur des 
Kontingents) 
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Internetzugang 
 

 Gegenstand Anzahl Anmerkungen 

Geräte für den Internetzugang  5  

   

Computer  5  

Zusatzausstattung Webcams 5  

Mikrophone 5  

Scanner / Drucker   

Angemessener Umfang für 
Instandsetzung 
(Ersatzteile und Bandbreite für 
das oben genannte Gerät) 

   

   

   

   

 
COE Verifikationsteams werden bei der Beurteilung der Einhaltung der Standards der Subkategorien „Betreuung 
& Freizeit“ und „Internetzugang“ durch den Truppen- bzw. Polizeisteller den Prinzipien der Zumutbarkeit und 
Flexibilität folgen. 
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